
Studierende und Anbieter von 
Praxisstellen unterstützen wir mit:

Referat Praxis & Projekte
Das Vorpraktikum
als studiengangsspezifische 
Voraussetzung für den 
Bachelor of Arts Soziale Arbeit

Kann der Nachweis in der jeweiligen 
Landessprache erfolgen, wenn das 
Praktikum im Ausland absolviert 
wurde?
Ja, jedoch ist gleichzeitig eine beglaubigte Übersetzung in 
deutscher oder englischer Sprache vorzulegen.

Können verschiedene Kurzpraktika 
zusammengezählt werden?
Ja, sofern sie mindestens jeweils einen Zeitumfang von 120 
Std. umfassen und nach dem sekundären Schulabschluss 
geleistet wurden. Schulpraktika können nicht anerkannt 
werden.

Wie soll eine Praktikumsbescheinigung 
aussehen, die Sie dem Referat Praxis & 
Projekte vorlegen? 
Beispiele und aktuelle Informationen zu den Anforderungen 
an Ihre Praktikumsbescheinigung finden Sie auf unserer 
Website unter: 
www.fh-muenster.de/sw/referatpraxisprojekte/vorpraktikum.php

• der Infomesse Praxisstellen,
• dem Intranetkatalog Praxisstellen:

www.fh-muenster.de/praxisstellenkatalog,
• dem Beratungsangebot im Rahmen der

Sprechstunden des RePPs.

Referat Praxis & Projekte (RePP)

Besucheradresse:
Friesenring 32
48147 Münster
RePP- Tel.: 0251-83 65715
fb10-repp@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/sw/referatpraxisprojekte/vorpraktikum.php

Postadresse für alle Einrichtungen:
Hüfferstr.27
48149 Münster

Ihre Ansprechpartnerinnen 

Britta Schürmann, Dipl. Soz.-Päd.in 
Raum: 145

Martina Kriener, Leiterin Dipl.-Päd.in 
Raum: 146

Die aktuellen Sprechzeiten entnehmen Sie unserer Website.



• der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (Jugendzentren,
Schulsozialarbeit, Heimeinrichtungen für Kinder und
Jugendliche),

• der sozialen und integrativen Hilfen (Wohnungslosen-
hilfe, Frauenhaus, Straffälligenhilfe, Schuldnerberatung,
Hilfen nach Migration und Flucht),

• der Gesundheitshilfe (Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie,
Drogenhilfe, Aidshilfe).

Was bringt ein Vorpraktikum für mich 
und mein Studium?
Das Vorpraktikum soll Ihnen einen Einblick in Aufgaben und 
Handlungsfelder der Sozialen Arbeit verschaffen. Typische 
Inhalte sind:

• Erkunden der Aufgabengebiete der Sozialen Arbeit und
vertieftes Kennenlernen mindestens eines Arbeitsfeldes,

• Kennenlernen von Organisation und Funktion der
Praktikums-  stelle,

• Kennenlernen von Konzepten und Methoden der Sozialen
Arbeit,

• Sammeln praktischer Erfahrung durch Übernahme von
Teilauf-  gaben aus dem jeweiligen Praxisfeld,

• Teilnahme an Gesprächen mit Adressat*innen und deren
Angehörigen, Vormündern u.a.,

• Einblick in die dazugehörigen Verwaltungsaufgaben,
• Teilnahme an Dienst- und Teambesprechungen.

Vollzeit
13 Wochen oder 520 Std.

oder Teilzeit z. B. 50 %
26 Wochen oder 520 Std.

Grundsätzlich soll das Vorpraktikum:

• für Sie eine Entscheidungshilfe für den Studiengang
Soziale Arbeit sein,

• Ihnen einen praktischen Erfahrungshintergrund für
das Studium liefern,

• ein Qualitätsmerkmal für den Praxisbezug des
Bachelors Soziale Arbeit bilden.

Bei einem einschlägigen Vorpraktikum geht es immer darum, 
Handlungsvollzüge der Berufsfelder kennenzulernen, auf die 
Sie Ihr Studium vorbereitet. Ob Ihr Vorpraktikum einschlägig 
ist, erkennen Sie daran, ob

1. der Tätigkeitsbereich als Handlungsfeld der Sozialen
Arbeit gilt und dort Dipl./BA Sozialpädagog*innen/
Sozialarbeiter*innen arbeiten,

2. Sie sozialpädagogische/sozialarbeiterische Aufgaben
kennenlernen und

3. Sie von Dipl./BA Sozialpädagog*innen/
Sozialarbeiter*innen angeleitet werden.

Wo kann ich das Vorpraktikum ableisten?
Geeignet sind z.B. Einrichtungen ...:

Umfang
Zugangsvoraussetzung für einen Studienplatz im BA Soziale 
Arbeit ist ein einschlägiges Vorpraktikum von 13 Wochen 
oder 520 Std. in einem Arbeitsfeld professioneller Sozialer 
Arbeit. Möglich ist dies in:

Wer kann mein Praktikum anleiten?
Die fachliche Anleitung soll durch eine*n BA/Dipl. 
Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in erfolgen. Anleitung versteht 
sich als kontinuierliche Begleitung in den Arbeitsvollzügen und 
als Reflexion der Praktikumserfahrungen.

Erkennt die FH Münster auch andere 
Praxistätigkeiten als Vorpraktikum an?
Ja! Damit die ausgeübten Tätigkeiten teilweise oder ganz aner-
kannt werden können, müssen sie den o. g. Kriterien 
einschlägiger Sozialer Arbeit entsprechen. Dann können bei 
Vorlage entsprechender Nachweise Tätigkeiten wie 
Berufsausbildung/-tätigkeiten als Heilerziehungspfleger*in oder 
Erzieher*in, sozialpädagogische Praktika im Rahmen des 
Erwerbs der Fachhochschulreife (FOS), ehrenamtliche 
Tätigkeiten oder entsprechende Auslandstätigkeiten als 
Vorpraktikum anerkannt werden.

Ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) – auch international – oder 
ein BFD (Bundesfreiwilligendienst)  - mit mindestens 11 
Monaten - werden voll auf das Vorpraktikum anerkannt!

Weitere Informationen zu Tätigkeiten, die als einschlägig 
gelten, finden Sie auf unserer Website:
www.fh-muenster.de/sw/referatpraxisprojekte/vorpraktikum.php

Kann ich mit dem Studium beginnen, 
obwohl die 13 Wochen bzw. 520 Std. 
noch nicht komplett sind?
Die 13 Wochen Praxiszeit müssen Sie erst bis zum 
Studienstart (i. d. R. 30. September für das Wintersemester/ 
31. März für das Sommersemester) komplett absolviert haben. 
Falls Sie sich im Moment der Einschreibung noch im 
Praktikum befinden, können Sie ein Zwischenzeugnis 
einreichen, das bestätigt, dass Sie bis zum Studienbeginn die 
erforderlichen 13 Wochen abschließen werden.

Wie und wann wird mein Nachweis 
geprüft?
Ihren Vorpraktikumsnachweis müssen Sie erst einreichen, wenn 
Sie eine Zulassung für einen Studienplatz an der FH Münster 
erhalten haben.

Aktuell überarbeiten wir den Prozess der Überprüfung des 
Vorpraktikums. Zu Beginn der Einschreibung zum WS 24/25 
finden Sie konkrete Informationen auf unserer Website. 




